
Beschluss:  
Der zuständige Ausschuss stimmt für das nachgenannte Vorhaben folgender Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr.78 „Industriegebiet Wallersheim/Kesselheim“ IV. 
Ausbauabschnitt zu (§ 31 Abs. 2 BauGB): 

- Befreiung von der vorgeschriebenen Nutzung (Textziffer 1)  
Antragseingang 20.09.2016 
Vorhabensbezeichnung 
 

Umnutzung von einem Autohaus zu einem gemeinnützigen 
Gebäude 

Grundstück/Straße Ernst-Sachs-Straße 18 
Gemarkung Wallersheim 
Flur 6 
Flurstück 204/156       

 


